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 Veröffentlicht am 09.10.2002

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §28 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Der Nachsichtswerber muss nicht nur in der Lage sein, die Ausführungen gewerblicher Tätigkeiten durch andere zu

überwachen, sondern auch sie selbst zu verrichten (Hinweis E 11.11.1998, 98/04/0118).
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